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Zu o.a. Bezug stellt die österreichische Apothekerkammer 

fest, daß der Absatz 2 des Artikel 4 des Protokolles Nr. 7 

möglicherweise nicht alle Wiederaufnahmsgründe des § 355 

Strafprozeßordnung abdeckt (z.B. ein Geständnis des ur­

sprünglich Freigesprochenen), sodaß allenfalls diesbe­

züglich ein Vorbehalt zu erwägen wäre. 

25 Ausfertigungen dieser Äusserung werden unter einem 

dem Präsidium des Nationalrates übermittelt. 

(Mag.pharm.Franz Winkler) 
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